
Jährliche Pflichtunterweisung für die Benutzung von Teleskopmaschinen

Diese Unterweisung (1 Tag) wird ganzjährig angeboten. Aktuelle Termine erfragen Sie bitte bei unseren 
Ansprechpartnern im ÜAZ Glauchau.

ZIELSTELLUNG
Ausführliche Sicherheitsschulung zum Arbeitsumfeld einer Tätigkeit als Bediener von entsprechenden 
Produktgruppen. Es werden die sicherheitstechnischen und gesundheitlichen Anforderungen gemäß den 
aktuellen gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen behandelt. Hierbei werden arbeitsrechtliche Punkte 
sowie eventuelle Gefährdungen und Verhaltensweisen bei bestimmten Arbeitsweisen oder Störungen 
durch die Arbeitsmaschine vermittelt.
Seit 04/2016 ist der Bedienerausweis nach DGUV G 308-009 Pflicht!

INHALT
■ Arbeitsschutzgesetz
■ DGUV V 1 Prävention und V 68 Flurförderzeuge
■ DGUV Grundsatz 308-003 Qualifizierung und Beauftragung der Fahrerinnen und Fahrer
■ TBRS 2111 und TBRS 2111 Teil 1
■ DGUV Regel 100-500 Betreiben von Arbeitsmitteln
Nach Absprache und entsprechenden räumlichen Voraussetzungen besteht die Möglichkeit einer Inhouse-
Schulung im Unternehmen (Grundgebühr: 990,- €). Lassen Sie sich von unseren Ansprechpartnern 
beraten.

ABSCHLUSSART
Nachweis der Unterweisung für den Unternehmer

TEILNEHMERKREIS
Baumaschinist, Bauunternehmen, Bauverwaltungen, Betonwerke, Unternehmen

ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN
keine

REFERENT/EN
Referententeam

VERANSTALTUNGSORT
Bau Bildung Sachsen e. V., ÜAZ Glauchau 
Lungwitzer Straße 52 
08371 Glauchau 

TEILNEHMERGEBÜHR
130,00 €  

ANSPRECHPARTNER
Sven Förstel | 03763 5005-14 | s.foerstel@bau-bildung.de

9605  auf Anfrage  1 Tag/e  Glauchau  130,00 €


